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Stadt Stolpen 
 

Öffentliche Sitzung des Stadtrates am 18.06.2024 
 

Bebauungsplan „Gewerbe- und Sondergebiet Rettungswache“  
 

 

Behandlung der Anregungen und Hinweise zum Entwurf 
sowie Satzungsbeschluss 

 
Beschluss - Nr…/2024 

1. VERFAHRENSSTAND 
 

Der Stadtrat der Stadt Stolpen hat in seiner Sitzung am 26.03.2024 mit Be-
schluss Nr. 11/2024 den Entwurf des Bebauungsplanes „Gewerbe- und Sonder-
gebiet Rettungswache“ gebilligt und seine öffentliche Auslegung beschlossen. 
 
Der Entwurf wurde den berührten Trägern öffentlicher Belange mit Schreiben 
vom 28.03.2024 mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 16.05.2024 zugesandt. 
 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfs erfolgte vom 15.04.2024 bis 16.05.2024. 
 
Zur öffentlichen Auslegung wurden von 9 Trägern öffentlicher Belange und 4 
Nachbargemeinden Stellungnahmen bzw. Hinweise abgegeben.  
Von Bürgern wurde 1 Stellungnahme abgegeben. 
3 Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und von 1 Bürger sind abwä-
gungsrelevant, die restlichen signalisieren Zustimmung. 
 

 

2. ABWÄGUNG  DER  ANREGUNGEN  UND  HINWEISE 
 
Durch Bürger wurde eine Anregung vorgebracht. 
Die während der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange vorgebrachten An-
regungen und Hinweise hat der Stadtrat mit folgendem Ergebnis geprüft: 
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Lfd. Nr.   -   Stellungnahme der Behörde / des Bürgers Abwägungsvorschlag Beschluss-
Vorschlag 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste Seite. 
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Zu 2.1.  
 
 
 
 
 
 
2.1.1 
 
 
 
2.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.1.1 
Seiten des Regionalen Planungsverbandes wurde keine Stel-
lungnahme zum Entwurf des Bebauungsplanes abgegeben. In 
der Stellungnahme der Landesdirektion Sachsen werden keine 
raumordnerischen Belange vorgetragen. 
 
 
2.1.2 
Die Änderung des Straßenabschnittes der Kreisstraße ist vor 
dem Satzungsbeschluss ist eine Forderung, die so nicht erfüllt 
werden kann. 
Im Schriftverkehr zwischen dem Landesamt für Straßenbau 
und Verkehr und der Verkehrsbehörde des Landratsamtes 
Sächsische Schweiz – Osterzgebirge wird die Vorgehens-
weise der Straßenklassifizierung beschrieben. 
Im Ergebnis kommt das LASuV zur Aussage: 
„Jedoch ist die Zentrale des LASuV bereit, sobald mit der 
Umsetzung des rechtskräftigen Bebauungsplans begon-
nen wurde, bereits im Vorgriff auf die Fertigstellung die be-
antragte Neufestsetzung der nordöstlichen Ortsdurch-
fahrtsgrenze antragsgemäß vorzunehmen. Dahingehend 
sind uns durch den Landkreis die entsprechenden Unter-
lagen vorzulegen.“ 
 
 
 
Das Planzeichen eingeschränktes Gewerbegebiet wird in 
der Legende angepasst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Abwä-
gung erforder-
lich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird teil-
weise entspro-
chen. 
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2.1.3 
 
 
 
2.1.4 
 
 
 
 
 
 
2.1.5 
 
 
 
 
 
 
2.1.6 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.7 
 
 

 
Zu 2.1.2 
Den Hinweisen wird entsprochen, die Regelungen wer-
den unter II Ziffer 4 in die Textliche Festsetzungen aufge-
nommen. 
 
2.1.3 
Keine Abwägung erforderlich. 
  
 
2.1.4 
Keine Abwägung erforderlich. 
  
 
 
2.1.5 
 
Keine Abwägung erforderlich. 
  
2.1.6 
In der Begründung wird unter Ziffer 4.7.1 folgender Text er-
gänzt: 
Forsthoheit 
Gemäß den getroffenen Festsetzungen ist im nordwestlichen 
Randbereich des räumlichen Geltungsbereiches das Anlegen 
einer Hecke/Gehölzfläche als Ausgleichfläche mit einer Flä-
chengröße von mindestens 925 m² festgesetzt.  
Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass eine Breite von 
20 m und einer Flächengröße von 2.000 m² nicht überschrei-
ten sollte, da sonst davon auszugehen ist, dass an dieser 
Stelle Wald im Sinne des § 2 Waldgesetz für den Freistaat 
Sachsen (SächsWaldG) entstehen könnte, womit eine Erst-
aufforstungsgenehmigung (§ 10 SächsWaldG) und die Einhal-
tung des gesetzlichen Waldabstandes (§ 25 Abs. 3 Sächs-
WaldG) verbunden wäre. 
 

 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen. 
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Zu 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.9 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.10 
 
 
 
 

 
Zu 2.1.7 
Keine Abwägung erforderlich. 
  
2.1.8 
In der Begründung wird unter Ziffer 2.2.5 folgendes ergänzt: 
Die nachfolgenden Hinweise sind zu berücksichtigen: 
•   Für das Gesamtvorhaben gilt grundsätzlich die allgemeine 

Sorgfaltspflicht. 
•  Die Bauarbeiten sind so durchzuführen, dass keine Ver-

unreinigungen des Untergrundes auftreten. 
•  Baustellenabwässer sind schadlos zu entsorgen, sie dür-

fen nicht in Gewässer eingeleitet werden. 
•  Bei Grundstückszufahrten, Wirtschaftswegen und Stell-

plätzen sind versickerungsfördernde Maßnahmen, z. B. 
Pflaster ohne dichten Fugenverguss, Rasengittersteine, 
ggf. sandgeschlämmte Kies- oder Schotterdecken vorzu-
sehen. Einer zunehmenden Bodenversiegelung ist entge-
genzuwirken. 

Die Hinweise zur Befestigung der Grundstückszufahrten und 
Stellplätze sind im Teil B Textliche Festsetzungen unter Ziffer 
7.1.3 bereits festgesetzt. 
 
2.1.9 
Keine Abwägung erforderlich, da der Hinweis bereits unter III 
Ziffer 2 der Textlichen Festsetzungen enthalten ist. 
  
 
 
 
2.1.10 
Keine Abwägung erforderlich. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen. 
  
 
 
 
 
 
 
Keine Abwä-
gung erforder-
lich. 
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Lfd. Nr.   -   Stellungnahme der Behörde / des Bürgers Abwägungsvorschlag Beschluss-
Vorschlag 

Zu 2.1 
 
 
2.1.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.11 
Gemäß dem Antrag der Stadt Stolpen vom 03.04.2024 wurde 
durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr die grund-
sätzliche Möglichkeit in Aussicht gestellt. In der Mail vom 
03.04.2024 wird folgendes zur Kenntnis gegeben und in die 
Begründung unter Ziffer 4.2.1 aufgenommen: 
 
„nach einer ersten Prüfung der Angelegenheit kann grundsätzlich eine Neu-
festsetzung der nordöstlichen Ortsdurchfahrtsgrenze für die Stadt Stolpen im 
Zuge der K 8721 erfolgen. Wie dem Landkreis SOE hierzu bereits mitgeteilt 
wurde, sollte bei dieser Gelegenheit die Einbeziehung der auf dem Flurstück 
487/2 Gemarkung Stolpen befindlichen landwirtschaftliche Produktionsstätte 
erfolgen. Daher ist der ODE-A zukünftig bei NK 4950 029 Stat. 2,530 (Beginn 
der Zufahrt zur landwirtschaftlichen Produktionsstätte) festzusetzen. 
  
Allerdings ist dem LASuV mit Blick auf die einschlägigen Vorschriften des 
Fachrechts eine Neufestsetzung zum gegenwärtigen Zeitpunkt (noch) nicht 
möglich, da sich das Plangebiet gegenwärtig nicht innerhalb einer geschlos-
senen Ortslage i.S.d. straßenrechtlichen Vorschriften befindet. 
  
Dies wird wie folgt begründet: 
Ortsdurchfahrten sind Teile von Staats - u. Kreisstraßen, die innerhalb der 
geschlossenen Ortslage liegen und neben dem Durchgangsverkehr auch 
der Erschließung der anliegenden Grundstücke oder der mehrfachen Ver-
knüpfung des Ortsstraßennetzes dienen (§ 5 Abs. 1 SächsStrG). Geschlos-
sene Ortslage ist straßenrechtlich gesehen der Teil des Gemeindebezirks, 
der in geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist, 
wobei einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeignetes Ge-
lände, der Bebauung entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung nicht zur 
Unterbrechung des Bebauungszusammenhangs führen. Maßgeblich sind da-
bei die tatsächlichen Verhältnisse.  
  
Demnach ist regelmäßig dann von einer geschlossenen Ortslage auszuge-
hen, wenn die unbebauten Flächen im Verhältnis zur Gesamtlänge der Orts-
durchfahrt lediglich von kurzer Ausdehnung sind und sich die Bebauung da-
nach fortsetzt [I. Nr. 2 (1) Ziffer 1b ODR] bzw. der Straßenabschnitt teilweise 
nur einseitig bebaut ist [I. Nr. 2 (1) Ziffer 1c ODR]. 
  
Die Änderung der Ortsdurchfahrtsgrenzen im Zuge klassifizierter Straßen ist 
regelmäßige Folge einer veränderten örtlichen Bebauungsstruktur im 
Nahbereich der Straße.  
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Zu 2.1.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 2.1.11  
Daher sind für die Festsetzung der Ortsdurchfahrt die tatsächlichen Verhält-
nisse maßgebend, nicht aber rein planerische Ambitionen der jeweiligen Ent-
scheidungsträger. Demnach kann hier erst nach Realisierung der im Bebau-
ungsplan ausgewiesenen straßenbegleitenden Bebauung eine antragsge-
mäße Neufestsetzung der nordöstlichen  Ortsdurchfahrtsgrenze erfolgen, die 
sodann den veränderten Anbauverhältnissen im Nahbereich der Kreisstraße 
Rechnung trägt. 
 
Selbstverständlich steht es dem Straßenbaulastträger im Zuge dessen frei, 
die Zustimmung von der Erfüllung bestimmter Auflagen und Bedingungen ab-
hängig zu machen, die zum Schutz ggf. bestehender Ausbauabsichten, der 
besonderen Straßenbaugestaltung und Gewährleitung der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs erforderlich sind.  
  
In der „Stellungnahme“ bzw. der formal geforderten Zustimmung des 
Landkreises ist vor dem Hintergrund der Normklarheit genau festzuhal-
ten, welche Art Festsetzungen im B-Plan notwendig sind und wie diese 
im Einzelnen aussehen müssen, um die Baubeschränkungen des Fach-
planungsrechts (Straßenrecht) entfallen lassen zu können und dem Be-
bauungsplan insoweit den Vorrang vor dem spezialgesetzlichen Fach-
planungsrecht einzuräumen.  
  
Dem folgend - Ihre Zustimmung vorausgesetzt - ist ihr Antrag auf Änderung 
der nordöstlichen Ortsdurchfahrtsgrenze der Stadt Stolpen im Zuge der K 
8721 in einen Antrag auf Zustimmung der Straßenbaubehörde zum B-Plan 
umzudeuten und insoweit durch den Landkreis im Rahmen der TÖB- Beteili-
gung zu entscheiden. 
  
Jedoch ist die Zentrale des LASuV bereit, sobald mit der Umsetzung des 
rechtskräftigen Bebauungsplans begonnen wurde, bereits im Vorgriff 
auf die Fertigstellung die beantragte Neufestsetzung der nordöstlichen 
Ortsdurchfahrtsgrenze antragsgemäß vorzunehmen. Dahingehend sind 
uns durch den Landkreis die entsprechenden Unterlagen vorzulegen.“ 
 
Die Kreisstraße wird durch die Baumaßnahme nicht einge-
schränkt. 
Die Errichtung der Straßenzufahrten wird mit dem Landrats-
amt abgestimmt. 
Die Bepflanzung wurde auf die Nachbarbepflanzung abge-
stimmt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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Zu 2.1 
 

 
 
2.1.12 
 
 
 
 
 
2.1.13 
 
 
 
 
 
 
2.1.14 
 
 
2.2.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.1.12 
 
Diese Forderung ist in der Begründung Ziffer 4.2.1 enthalten. 
Keine Abwägung erforderlich. 
 
2.1.13 
Der Hinweis wird in der Begründung unter Ziffer 4.2.3 mit fol-
gendem Wortlaut eingefügt: 
Eine hygienisch einwandfreie, der Trinkwasserverordnung 
(TrinkwV 2001 i. d. F. der Bekanntmachung vom 20. März 
2023 - BGBI. I S. 159 - in der geltenden Fassung) entspre-
chende Versorgung sowie eine normgerechte Abwasserbesei-
tigung sind auch während der Bauphase zu sichern. 
Sollte eine Neuverlegung von Trinkwasserleitungen, auch die 
für eine eventuelle Notwasserversorgung, erforderlich sein, 
kann (auch abschnittsweise) durch das Gesundheitsamt eine 
schriftliche Freigabe angefordert werden. Eventuell im Pla-
nungsgebiet vorhandene dezentrale Trinkwasseranlagen 
(Brunnen) sind zu schützen. 
 
2.1.14 
Die Hinweise werden in der Begründung unter Ziffer 4.6.1 
wörtlich übernommen.  
 
2.1.15 
Die Bestätigung des Vermessungsamtes ist in der Vorha-
benleiste bereits enthalten, die Unterschrift wird nach 
dem Satzungsbeschluss eingeholt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen. 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen. 
 
 
Den Anregun-
gen wird sinn-
gemäß entspro-
chen. 
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2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste Seite.  
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zu 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste Seite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste 
Seite.  
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zu 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Umweltbericht wird auf Seite 19 der Text wir folgt präzi-
siert: 
"Im Granodioritzersatz wurde anhand von ermittelten Wasser-
durchlässigkeiten ein Bemessungswert von kf,u = 6,2 x 10-6 
m/s abgeleitet, welcher für Versickerungszwecke als ausrei-
chend durchlässig gilt." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Fehler in den Kontaktdaten wurde berichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  



Stadt Stolpen -                                                                                        Bebauungsplan „Gewerbe- und Sondergebiet Rettungswache“ in Stolpen“ 18.06.2024 

KOMMUNALPLAN Ing.-Büro Ehrt Neustadt / Sa.  - Datei: Abwäg_VE_24-06-18.docx / Projekt:  2302  -   12 

Lfd. Nr.   -   Stellungnahme der Behörde / des Bürgers Abwägungsvorschlag Beschluss-
Vorschlag 

2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die vorgebrachten Hinweise und Anregungen wurden be-
reits zum Vorentwurf geäußert und sind in die Entwurfs-
planung (Begründung Seite 14) Ziffer 4.2.7 vom 
08.03.2024 eingegangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird sinn-
gemäß ent-
sprochen.  
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Siehe vorherige Seite.  
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2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die geringe Straßenbreite ist durch die Stadt Stolpen schwer 
beeinflussbar. Hier handelt es sich um eine Kreisstraße, für 
die der Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge ver-
antwortlich ist. 
Die unangepasste Geschwindigkeit soll durch Versetzung der 
Ortstafel weiter in Richtung Lauterbach zu versetzen. 
Entsprechende Anträge wurden beim Landratsamt bereits ge-
stellt. 
Mit der Versetzung der Ortstafel gilt bereits vor dem Plange-
biet die Geschwindigkeit von 50 km/h. Die Maßnahme soll mit 
der Realisierung der Baumaßnahmen für die Rettungswache 
erfolgen, eine Zusage liegt vom LRA mit Mail vom 07.03.2024 
vor. 
Das Thema Winterdienst ist nicht Gegenstand der Flächennut-
zungsplanänderung, hierzu kann keine Aussage getroffen 
werden. 
 
Die Errichtung eines Fußweges ist wünschenswert, innerhalb 
der Baumaßnahme „Rettungswache“ aber nicht realisierbar, 
da dies eine großräumigere Betrachtung bedarf. 
 
Im Flächennutzungsplan wurde der Bereich zwischen dem 
Bebauungsplan „Gewerbe- und Sondergebiet Rettungswache“ 
in Stolpen auf Wunsch der benachbarten Bürger als Ab-
standsfläche Grün festgelegt. Bisher war es Landwirtschafts-
fläche.  Die baurechtliche Zulässigkeit muss im Einzelfall mit 
der Bauordnungsbehörde geklärt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird teil-
weise entspro-
chen.  
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3. BESCHLUSS 
 
3.1 Die Abwägungen gemäß Ziffer 2.1 bis 2.4 werden bestätigt. 
 
3.2 Der Bebauungsplanes „Gewerbe- und Sondergebiet Rettungswache“ in Stolpen, 

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den Textlichen Festsetzungen (Teil B), 
jeweils in der Fassung vom 06.11.2023, geändert am 08.03.2024, mit redaktio-
nelle Ergänzungen vom 23.05.2024  wird als Satzung beschlossen. 
Die Begründung (Teil C) und der Umweltbericht (Teil D) jeweils in der Fassung 
vom 06.11.2023, geändert am 08.03.2024, mit redaktionelle Ergänzungen vom 
23.05.2024 werden gebilligt. 

 
3.3  Der Bürgermeister wird beauftragt die Satzung nach der Genehmigung der 2. Än-

derung des Flächennutzungsplanes beim Landratsamt Sächsische Schweiz – 
Osterzgebirge anzuzeigen. 
 

3.5 Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu geben. 
 

4. ABSTIMMUNGSERGEBNIS 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Stadtrates:    ; davon anwesend:    
   Ja-Stimmen:  Nein-Stimmen Stimmenthaltungen 

zu Punkt 2.1.1 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.2 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.6 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.8 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.11 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.13 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.14 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.15 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.2.  .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.3.  .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.4   .........................;      .........................;        ............................ 
 
 
 
Bemerkungen: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren......... Mitglieder des Stadt-
rates von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
 
 
Hirdina  
Bürgermeister  


